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Ihr Wissensvorsprung 
in Rechtsfragen

Sei es der Kauf einer Immobilie, ein Ehevertrag 
oder ein unerwarteter Todesfall: Der Alltag kann 
uns sehr schnell mit Situationen konfrontieren, 
in denen man unbedingt einen Rechtsexperten zu 
Rate ziehen sollte. 

Umso besser, wenn man sich bereits rechtzeitig 
über rechtliche Fragen informiert – und nicht 
erst dann, wenn man unmittelbar betroffen ist. 
Damit die juristische Fachsprache dabei nicht zu 
einer unüberwindbaren Hürde wird, können Sie 
im vorliegenden Ratgeber der Notariatskammer 
für Oberösterreich die 40 gängigsten Rechts-
Begriffe nachschlagen. 

Anhand von lebensnahen Fallbeispielen werden 
Ihnen Sachverhalte von A wie „Adoption“ bis 
Z wie „Zentrales Testamentsregister“ einfach 
und verständlich erklärt. Dieser wertvolle 
Wissensvorsprung soll Sie dafür sensibilisieren, 
in welchen Fällen Sie unbedingt den professionellen 
juristischen Rat von Notarinnen und Notaren in 
Ihrer Nähe einholen sollten.

Eine interessante Lektüre und wertvolle 
Anregungen wünscht

Mag. Friedrich Jank
Präsident der Notariatskammer 
für Oberösterreich

Mag. Friedrich Jank
Präsident der 
Notariatskammer 
für Oberösterreich

Der Alltag kann 
uns sehr schnell 
mit Situationen 
konfrontieren, in 
denen man 
unbedingt einen 
Rechtsexperten zu 
Rate ziehen sollte.

vorwort
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Adoption

Unter Adoption – auch Annahme an Kindes statt genannt – versteht man einen 
schriftlichen Vertrag zwischen mindestens zwei Personen, wonach eine Wahlkindschaft 
begründet wird. Dabei müssen Wahlvater und Wahlmutter älter als das Wahlkind sein 
und das 25. Lebensjahr vollendet haben. Der Vertrag bedarf der Bewilligung durch das 
Bezirksgericht.

Voraussetzung für die Genehmigung ist ein entsprechendes Verhältnis zwischen Eltern 
und Kindern, insbesondere das Vorliegen einer häuslichen Gemeinschaft oder einer 
ähnlichen Situation. Sollen minderjährige Kinder adoptiert werden, bedarf dies der 
Zustimmung der leiblichen Eltern. Weiters bedürfen Adoptionen der Zustimmung der 
jeweiligen Ehegatten des Wahlkindes und des Wahlelternteiles.

Durch die Adoption entsteht eine rechtliche Beziehung zwischen der Person, die annimmt, 
sowie deren Nachkommen einerseits, und dem Wahlkind und dessen minderjährigen 
Nachkommen andererseits, als ob eine eheliche Abstammung vorliegen würde. Gewisse 
Rechte und Verpflichtungen der leiblichen Eltern bleiben jedoch aufrecht, wie Unterhalts-
verpflichtung, Anspruch auf Ausstattung, aber auch Teilbereiche des Erbrechts.

Wenn ausländische Staatsbürger adoptiert werden sollen, muss auch im Hinblick auf 
das jeweilige Recht des Heimatlandes des Wahlkindes überprüft werden, ob diese 
Adoption zulässig ist.

eine frau hat ein uneheliches kind aus einer früheren be-
ziehung und keinen kontakt mehr zum vater des kindes. ihr 
zukünftiger ehemann fühlt sich diesem kind verbunden, 
als wäre es sein eigenes, und möchte daher die vaterrolle 
mit allen pflichten übernehmen. was kann er tun?

1

Ein adoptiertes 
Kind hat die 
gleichen Rechte 
und Pflichten 
wie ein Kind 
aus ehelicher 
Abstammung.
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Belastungs- und  
Veräußerungsverbot

Das Belastungs- und Veräußerungsverbot besteht in der Verpflichtung, eine Liegenschaft 
ohne Zustimmung eines anderen weder zu belasten noch zu veräußern. Grundsätzlich 
kann man eine solche Verpflichtung jeder beliebigen Person gegenüber eingehen.  
Wirklich Sinn ergibt das Belastungs- und Veräußerungsverbot allerdings erst dann,  
wenn es im Grundbuch eingetragen und damit auch gegenüber jedem Außenstehenden 
wirksam wird. Und da setzt das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch Schranken.

Verbücherungsfähig ist ein vertragliches Belastungs- und Veräußerungsverbot nur dann, 
wenn es zwischen Ehegatten, eingetragenen Partnern, Eltern und Kindern, Wahl- oder 
Pflegekindern oder deren Ehegatten oder eingetragenen Partnern vereinbart wird. Die 
Eintragung im Grundbuch ist für die Wirksamkeit gegenüber Dritten unbedingt erforderlich.

In der Wirkung haben Belastungs- und Veräußerungsverbote zwei Seiten. Die weniger 
angenehme für den Verpflichteten ist vielleicht die Tatsache, dass er für jede Art der 
Belastung und Veräußerung die (verbücherungsfähige, das heißt beglaubigt unterfertigte) 
schriftliche Zustimmung des oder der Berechtigten benötigt. Die „angenehme“, weil auch 
dem Verpflichteten Sicherheit bietende, 
Seite liegt darin, dass – solange das Verbot 
besteht und im Grundbuch eingetragen 
ist – sehr schwer exekutive Pfandrechte 
bei der betroffenen Liegenschaft in das 
Grundbuch kommen können. Belastungs- 
und Veräußerungsverbote wirken auf 
Lebensdauer des Berechtigten und des 
Verpflichteten. Wenn also einer dieser 
beiden verstirbt, erlischt das Verbot und 
ist aufgrund von Gegenstandslosigkeit im 
Grundbuch zu löschen.

ein junger mann hat von seinen eltern ein grundstück 
geschenkt bekommen. auf diesem grundstück wurde 
zugunsten der eltern ein belastungs- und veräußerungs-
verbot eingetragen. was bedeutet das?

2

Damit ein Belastungs- und 
Veräußerungsverbot nach 
außen wirksam wird, ist es 
notwendig, dies im Grund-
buch eintragen zu lassen.
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Ehegattenerbrecht/
Erbrecht des 
eingetragenen Partners

Der Ehegatte hat im Erbrecht insofern eine Sonderstellung, als er kein Blutsverwandter 
ist, wie Kinder und Eltern. Wenn kein Testament vorhanden ist, richtet sich die gesetz-
liche Erbfolge des Ehegatten danach, wer die nächsten Verwandten des Verstorbenen 
sind. Hat der Verstorbene noch Kinder, dann beträgt die Erbquote des Ehegatten ein 
Drittel des Nachlassvermögens. Sind keine Kinder vorhanden, jedoch Eltern, die den 
Verstorbenen überlebt haben, dann beträgt die Erbquote des Ehegatten zwei Drittel des 
Nachlassvermögens. Sind auch keine Eltern des Verstorbenen vorhanden, erhält der 
Ehegatte den gesamten Nachlass.

Darüber hinaus hat der Ehegatte neben der gesetzlichen Quote zusätzlich noch An-
spruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis. Dieses umfasst neben der Erbquote das 
Recht, in der Ehewohnung weiter zu wohnen; weiters das Recht auf Erhalt der zum 
ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, soweit sie zu dessen Fortführung entspre-
chend den bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich sind. Dazu gehört unter Umstän-
den auch das gemeinsame Auto der Ehegatten. Auch wenn der Ehegatte im Testament 
nicht berücksichtigt ist, hat er dennoch Anspruch auf den gesetzlichen Pflichtteil.

der familienvater einer vierköpfigen familie stirbt. 
neben seinen minderjährigen kindern hinterlässt er seine 
ehefrau. diese bangt um das erbrecht am haus, das ihrem 
mann allein gehört hat. ist dieses bangen begründet?

3

Wie dem Ehegatten stehen diese Rechte 
auch dem eingetragenen Partner zu.

achtung!

Hinterlässt der Verstorbene keine Nach-
kommen, jedoch Eltern, und möchte, dass 
seine Ehegattin alleine erbt, muss er ein 
entsprechendes Testament errichten.

Das Ehegatten-
erbrecht gilt 
auch bei getrennt 
lebenden, nicht 
geschiedenen 
Ehepaaren.
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Ehevertrag

Unter Eheverträgen werden landläufig Vermögensregelungen für die Dauer der Ehe 
(Ehegüterverträge) oder für den Fall der Scheidung der Ehe (Vorwegvereinbarung) 
verstanden. Bei einer Scheidung ist oft nicht mehr feststellbar, welches Vermögen erst 
während der Ehe erstanden oder angespart wurde. Um einen Streit über die Aufteilung  
des ehelichen Vermögens zu vermeiden, kann der Abschluss eines Ehevertrages zweck-
mäßig sein. Diese Regelungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit teilweise der Form 
eines Notariatsaktes. Selbst wenn eine Vorwegvereinbarung formgültig geschlossen 
wird, unterliegt diese einer richterlichen Kontrolle. Wichtig ist dabei die Tatsache, dass 
die bloße Eheschließung selbst an den Vermögensverhältnissen beider Ehegatten nichts 
ändert – also die Ehe nicht automatisch zu einer Aufteilung des bisherigen Vermögens 
auf beide Ehegatten führt. Beim Inhalt der Eheverträge wird unterschieden zwischen 
ehelichen Ersparnissen, ehelichem Gebrauchsvermögen, Hausrat und Ehewohnung. 
Dabei hat der Gesetzgeber gewisse Schranken bei der Aufteilung des Vermögens gesetzt.

ein äußerst vermögender mann heiratet eine frau aus eher 
bescheidenen verhältnissen. seine freunde raten ihm zu 
einem ehevertrag. wozu dient ein ehevertrag?

4

Eheverträge sollten von 
Zeit zu Zeit auf die 
aktuellen Lebensumstände
(Änderungen in der 
Berufstätigkeit, bei 
den Einkünften, etc.) 
angepasst werden.

von der aufteilung ausgenommen 
sind etwa sachen, die
	 von der Ehegattin/dem Ehegatten in  
die Ehe eingebracht, von Todes 
wegen erworben oder ihr/ihm von 
Dritten geschenkt wurden,

	 dem persönlichen Gebrauch der  
Ehegattin/des Ehegatten allein  
(z. B. Schmuck) dienen,

	 der Ausübung eines Berufes  
(z. B. Bücher, PC, Werkzeug) dienen,

	 zu einem Unternehmen gehören 
bzw. Unternehmen als solche sowie 
Unternehmensanteile (außer bloße 
Wertanlagen).
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Einantwortungsbeschluss

Am Ende eines Verlassenschaftsverfahrens steht der Einantwortungsbeschluss. Dieses 
Dokument, das vom Bezirksgericht ausgestellt und persönlich zugestellt wird, dient dem 
Erben als Nachweis für seine Erbenstellung. Der Beschluss bezeichnet die näheren Daten 
des Verstorbenen sowie des Erben. Weiters ist dort angeführt, warum man Erbe gewor-

den ist und ob es noch Miterben gibt. Fällt 
in das Verlassenschaftsvermögen auch eine 
Immobilie, wird diese ebenfalls zumeist 
angeführt. Mit dem rechtskräftigen Ein-
antwortungsbeschluss erhält der Erbe bei 
allen Ämtern und Behörden, aber auch bei 
Bank- und Kreditinstituten, den Zugang 
zum Vermögen des Verstorbenen.

eine ältere frau setzt ihren enkel zum alleinerben ihres 
gesamten vermögens ein. nach ihrem tod wird beim notar 
ein verlassenschaftsverfahren durchgeführt. wie kommt 
der enkel nun zum vermögen?

5

Mit dem Einantwortungs-
beschluss erhält der 
Erbe den Nachweis seiner 
Erbenstellung.
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Einheitswert

Bei der Schenkung und Vererbung von Immobilien im engen Familienkreis (siehe auch 
Artikel „Grunderwerbsteuer“) war bis Ende 2015 der Einheitswert von großer Bedeu-
tung, weil die bei der Übertragung der Immobilie vom jeweiligen Geschenknehmer bzw. 
Erben einmalig zu entrichtende Grunderwerbsteuer vom Einheitswert bemessen wurde.

Nunmehr ist bei unentgeltlichen Übertragungen der Grundstückswert der Liegenschaft 
zu ermitteln und dieser der Bemessung der Grunderwerbsteuer zugrunde zu legen. Bei 
Übertragung von land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften ist unverändert der 
Einheitswert als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Grunderwerbsteuer 
heran zu ziehen.

ein vater möchte seinem sohn ein grundstück zur 
errichtung eines eigenheimes schenken. ist der vom 
finanzamt festgesetzte einheitswert noch von 
bedeutung?

6

Der dreifache 
Einheitswert 
dient im 
engen 
Familienkreis 
und unter 
Lebensgefähr-
ten als Basis 
für die 
Berechnung 
der Grund-
bucheintra-
gungsgebühr.
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Enterbung

Unter Enterbung wird der Wunsch verstanden, dass bestimmte nahe Verwandte vom 
Erbrecht ausgeschlossen werden. Eine Enterbung ist nur durch letztwillige Anordnung 
gegenüber Nachkommen oder Ehegatten denkbar, weil diese pflichtteilsberechtigt sind, 
das heißt Anspruch auf einen Mindestanteil am Vermögen des Verstorbenen haben.

für eine enterbung müssen jedoch schwerwiegende gründe vorliegen, 
wie zum beispiel:
	 wenn der Sohn gegen den Verstorbenen oder nahe Angehörige vorsätzlich eine ge-
richtlich strafbare Handlung begangen hat, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedroht ist,

	 wenn der Sohn dem Verstorbenen in verwerflicher Weise seelisches Leid zugefügt hat,
	 wenn der Sohn seine familienrechtlichen Pflichten gegenüber dem Verstorbenen 
gröblich vernachlässigt hat,

	 wenn der Sohn wegen einer oder mehrerer vorsätzlich begangener Straftaten zu 
lebenslanger oder mindestens 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Seltener oder fehlender Kontakt oder 
ein schlechtes Verhältnis zu einem 
Kind, unabhängig vom Beweggrund, 
reichen daher in der Regel nicht aus, 
um ein Kind zu enterben. Ein Kind 
kann in der Regel nur auf den Pflicht-
teil herabgesetzt werden.

Man kann den Pflichtteil eines Kindes 
oder Ehegatten testamentarisch auf 
die Hälfte mindern, wenn ein  
familiäres Naheverhältnis nie oder 
zumindestens über einen längeren 
Zeitraum nicht bestanden hat. Außer, 
der Kontakt wurde vom zukünftigen 
Erblasser grundlos verweigert oder 
dieser hat berechtigten Anlass für den 
fehlenden Kontakt gegeben. 

ein älteres ehepaar hat sich mit seinem sohn wegen einer 
lappalie zerstritten. eine versöhnung ist nicht sehr 
wahrscheinlich. die eltern möchten, dass ihr sohn einmal 
nichts erbt. kann das ehepaar dem sohn den anspruch auf 
sein erbe so einfach verwehren?

7
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Erbantrittserklärung

Die Erbantrittserklärung ist die förmliche Erklärung im Verlassenschaftsverfahren, das Erbe 
anzunehmen. Bei dieser Erklärung ist auch anzugeben, worauf sich der Erbantritt stützt.

Dabei gibt es drei Möglichkeiten:
Erbe kann man sein aufgrund der gesetzlichen Erbfolge, aufgrund einer letztwilligen An-
ordnung oder aufgrund eines Erbvertrages. Als Erbe, der die Erbantrittserklärung abgeben 
will, hat man die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Arten der Erbantrittserklärung: 
zwischen unbedingter und bedingter 
Erbantrittserklärung. Bei der unbedingten 
Erbantrittserklärung übernimmt der Erbe 
den gesamten Nachlass mit allen Vermö-
genswerten, aber auch mit allen Schulden 
in unbeschränkter Höhe. Die bedingte Erb-
antrittserklärung hat den Vorteil, dass der 
Erbe ebenfalls das gesamte Nachlassver-
mögen erhält, er jedoch für die Schulden 
nur insofern eine Haftung übernimmt, als 
die Höhe des Nachlasses dafür ausreicht. 
Dies ist für den Erben die weniger riskante 
Lösung, ist aber unter Umständen mit 
höheren Kosten und auch längerer Dauer 
verbunden.

eine frau erfährt, dass ihr leiblicher vater, zu dem sie nie 
kontakt hatte, gestorben ist und sie die einzige erbin ist. 
da die frau ihren vater nicht kannte, ist sie unsicher, was 
sie erwartet. wie kann sie sich absichern?

8

achtung!

Die Abgabe der unbedingten Erban-
trittserklärung ist wegen der drohenden 
Schuldenhaftung riskant. Sie ist nur 
zu empfehlen, wenn man die Lebensge-
wohnheiten und Vermögensverhält-
nisse des Verstorbenen genau kannte 
und sicher sein kann, dass später keine 
versteckten Schulden auftauchen.
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Erbvertrag

Durch einen Erbvertrag haben Ehegatten 
die Möglichkeit, sich wechselseitig als Erben 
einzusetzen. 

Allfällige Nachkommen werden dadurch auf 
den Pflichtteil beschränkt. Im Unterschied 
zum Testament kann ein Erbvertrag im 
Nachhinein nur mit Zustimmung beider 
Ehegatten abgeändert werden. 

Zur Gültigkeit eines solchen Vertrages 
bedarf es eines Notariatsaktes und der 
Anwesenheit von zwei Zeugen.

ein ehepaar möchte eine regelung treffen für den fall, 
dass einer der ehegatten verstirbt. welche möglichkeiten 
gibt es dafür?

9

Ein Erbvertrag kann 
nur mit Zustimmung 
beider Ehegatten 
geändert werden.
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Erbverzicht

Unter Erbverzicht versteht man eine Erklärung zu Lebzeiten, im Voraus auf ein zukünf-
tiges Erbrecht zu verzichten. Es handelt sich dabei um einen schriftlichen Vertrag. Zur 
Gültigkeit des Vertrages ist erforderlich, dass dieser als Notariatsakt oder gerichtliches 
Protokoll errichtet wird.

Ein Erbverzicht wird in der Praxis häufig zwischen Vätern einerseits und Kindern aus 
früheren Beziehungen andererseits abgeschlossen. Dieser Verzicht ist endgültig und  
gilt im Zweifel auch für die Nachkommen. In der Regel ist der Erbverzicht mit einer 
finanziellen Abfindung verbunden.

kinder aus unehelichen beziehungen sind (im erbfall) 
nicht immer willkommen – insbesondere dann, wenn einer 
späteren ehe mit einem anderen partner eheliche kinder 
entstammen. wie kann mit den unehelichen kindern bereits 
zu lebzeiten eine regelung getroffen werden, um die 
ehelichen kinder abzusichern?

10

achtung!

Ein Erbverzicht kann 
natürlich auch zwischen 
Eltern und Kindern 
aus früheren Ehen oder 
ehelichen Kindern 
abgeschlossen werden.
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Erwachsenenvertretung

18

aufgrund einer gehirnblutung ist bei einem 40-jährigen 
mann eine geistige behinderung eingetreten. er ist nicht 
mehr in der lage, seine angelegenheiten selbst zu besorgen. 
wer übernimmt nun die angelegenheiten des mannes?

11

Wenn ein volljähriger Mensch nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu 
besorgen, gibt es seit dem 01.07.2018 vier mögliche Arten der Vertretung, die den Betroffe-
nen durch unterschiedlich ausgeprägte Befugnisse mehr Selbstbestimmung ermöglichen:
	 Vorsorgevollmacht (Siehe Punkt „Vorsorgevollmacht“)
	 gewählte Erwachsenenvertretung 
	 gesetzliche Erwachsenenvertretung 
	 gerichtliche Erwachsenenvertretung

Hat eine Person keinen Vertreter und kann keine Vorsorgevollmacht mehr errichten,  
besteht durch die neu eingeführte gewählte Erwachsenenvertretung die Möglichkeit, 
einen Erwachsenenvertreter zu bestimmen, soweit die betroffene Person die Tragweite 
einer Bevollmächtigung zumindest in Grundzügen verstehen und sich entsprechend 
verhalten kann.

Die gesetzliche Erwachsenenvertretung verschafft den Angehörigen für den Fall, dass 
weder eine Vorsorgevollmacht noch eine gewählte Erwachsenenvertretung vorliegt, die 
Berechtigung, die betroffene Person zu vertreten. Sie entsteht jedoch erst, wenn sie im 
Österreichischen zentralen Vertretungsverzeichnis eingetragen ist. Sie muss spätestens 
alle 3 Jahre erneuert werden.

Die gerichtliche Erwachsenenvertretung ersetzt die bisherige Sachwalterschaft. Sie soll 
jedoch nur das letzte Mittel sein, wenn die oben genannten Vertretungsmöglichkeiten 
nicht bestehen.

18



19

Firmenbuch

Das Firmenbuch ist ein zentrales, öffentliches EDV-Verzeichnis all jener 
Einzelunternehmer, die im Firmenbuch eingetragen sind, sowie jener 
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG), Personengesellschaften (OG, KG) und 
Genossenschaften, die in Österreich ihren Geschäftssitz haben. Weiters sind 
alle inländischen Zweigniederlassungen ausländischer Gesellschaften in das 
Firmenbuch einzutragen.

Das Firmenbuch wird von den Landesgerichten geführt und dient der 
Verzeichnung und Offenlegung von Tatsachen, die nach den unternehmens-
rechtlichen Vorschriften einzutragen sind.

der unternehmer herr s. erhält ein angebot über einen lukrativen 
auftrag von einer ihm bisher unbekannten firma. bevor er sich auf 
das geschäft einlässt, möchte er erkundigungen über diese firma 
einholen. wo erhält er die nötigen informationen?

12

ein firmenbuchauszug enthält:

	 Firmenbuchnummer
	 Firma
	 Rechtsform
	 Sitz und Geschäftsanschrift
	 Geschäftszweig nach eigenen Angaben
	 Zweigniederlassungen
	 Datum des Abschlusses des Gesellschafts-

	 vertrages
	 Name und Geburtsdatum des Einzelunter-

	 nehmers, der Gesellschafter sowie der 
	 Mitglieder des Aufsichtsrates, der 
	 Geschäftsführer sowie der Prokuristen 
	 (abhängig von der Rechtsform)
	 Insolvenz (Konkurs, Nichteröffnung oder 

	 Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels 
	 kostendeckenden Vermögens)
	 Liquidation
	 Höhe der Einlagen, des Grund- oder Stamm-
kapitals (abhängig von der Rechtsform)

Alle Änderungen eingetragener Tatsachen sind 
unverzüglich beim Gericht anzumelden.

Jedes Notariat 
verfügt über eine 
Einrichtung zur 
Abfrage der im 
Firmenbuch 
gespeicherten Daten 
und beurkundet 
Firmenbuch- 
abschriften und 
Firmenbuchauszüge.
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Fruchtgenuss

Der Fruchtgenuss ist das Recht, einen Gegenstand, der jemand anderem gehört, selbst 
ohne Einschränkung zu benützen. Das Fruchtgenussrecht an einer Wohnung bedeutet 
das Recht, diese Wohnung entweder selbst zu benützen oder sie zu vermieten. Als 
Fruchtnießer ist man verpflichtet, das Fruchtgenussobjekt auf eigene Kosten instand zu 
halten. Dafür erhält man alle Erträgnisse aus dem Fruchtgenussobjekt.

Zu beachten ist, dass die vom Fruchtnießer abgeschlossenen Mietverträge mit seinem 
Ableben nicht erlöschen und den neuen Eigentümer (Übernehmer) somit weiter binden. 
Es wird daher empfohlen, hierfür einschränkende Vereinbarungen zwischen dem Über-
geber und dem Übernehmer zu treffen, wie zum Beispiel, dass der Fruchtnießer keine 
Mietverträge auf unbestimmte Zeit, sondern nur mit begrenzter Dauer abschließen darf. 
Bei Übergabe eines bereits vermieteten Objektes wird sich der Übergeber das Fruchtge-
nussrecht vorbehalten, wenn ihm die Mieteinnahmen weiter zustehen sollen.

Bei der Einräumung des Fruchtgenussrechtes ergeben sich hierbei steuerliche Auswir-
kungen im Bereich der Einkommens-, Umsatz- und Grunderwerbsteuer. Daher bedarf 
eine solche Vereinbarung einer vorherigen umfassenden Besprechung, um bereits im 
Vorfeld für beide Vertragspartner das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

eltern übergeben oft ihre eigentumswohnung an ihre 
kinder, behalten sich jedoch gleichzeitig das 
fruchtgenussrecht vor. was bedeutet das?

113

tipp!

Das Fruchtgenussrecht bei 
Immobilien soll auch im 
Grundbuch eingetragen werden.
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Gesellschaftsformen

Prinzipiell werden Unternehmen neben Einzelunternehmen in Personengesellschaften und 
Kapitalgesellschaften eingeteilt. Die in der Praxis wesentlichen Gesellschaftsformen sind:

Offene Gesellschaft (OG):
Die OG besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern, die auch mit ihrem Privatvermögen 
haften. Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Sprengel sie ihren Sitz hat, zur 
Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Die Gründung erfolgt durch einen Gesell-
schaftsvertrag, in dem man die Rechte und Pflichten (z. B. Geschäftsführung, Gewinn- 
und Verlustbeteiligung, Vereinbarungen für den Fall des Ablebens oder Ausscheidens 
eines Gesellschafters, etc.) der einzelnen Gesellschafter regelt.

Kommanditgesellschaft (KG):
Eine KG besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern. Während der Komplementär 
Leitungsbefugnis hat und unbeschränkt mit seinem eigenen Vermögen haftet, hat der Kom-
manditist Kontrollbefugnis und haftet nur beschränkt mit seinem eingebrachten Kapital. 
Die KG wird mit einem Gesellschaftsvertrag gegründet und in das Firmenbuch eingetragen.

Kapitalgesellschaft:
Bei einer Kapitalgesellschaft haften Gesellschafter nicht mit ihrem eigenen Vermögen, 
sondern „nur“ mit dem eingelegten Kapital. Eine Kapitalgesellschaft ist rechtlich eine 
juristische Person.

Die häufigste Form der Kapitalgesellschaft ist die Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung (GmbH). Die Haftung bei der GmbH ist grundsätzlich auf das Stammkapital  
der Gesellschaft beschränkt. Als Stammkapital muss in der GmbH ein Betrag von  
zumindest 35.000 Euro vorhanden sein. Bei der Gründung einer GmbH kann jedoch  
eine Gründungsprivilegierung in Anspruch genommen werden und es gelten sodann für 
das Stammkapital Sonderbestimmungen.

herr a. und frau b. beschließen, sich mit ihrer 
geschäftsidee selbstständig zu machen. welche 
rechtsformen können sie für das unternehmen wählen?
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Gesetzliche Erbfolge

Die gesetzliche Erbfolge tritt immer dann ein, wenn der Verstorbene keine letztwillige 
Anordnung errichtet hat. Dies bedeutet, dass das Erbe des Verstorbenen erbquoten-
mäßig auf die nächsten Angehörigen, in der Regel auf den Ehegatten und auf die Kinder, 
aufgeteilt wird. Immer dann, wenn jemand 
möchte, dass die gesetzliche Erbfolge nicht ein-
tritt, ist es notwendig, eine letztwillige Anord-
nung zu errichten. Damit kann die gesetzliche 
Erbfolge geändert oder ausgeschlossen werden. 
Im Falle des verstorbenen Pensionisten erhält 
seine Ehefrau die gesetzliche Erbquote von 
einem Drittel und die verbleibenden zwei Drit-
tel verteilen sich auf seine drei Kinder, 
die damit jeweils zwei Neuntel erhalten.

ein verheirateter pensionist mit drei kindern verstirbt bei 
einem freizeitunfall. ein testament hat er nicht errichtet. 
wer erhält nun sein erbe?

15

Ehegatten und 
Nachkommen 
haben auch bei 
testamentarischer 
Regelung einen 
Anspruch auf 
den Pflichtteil.
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Grundbuch
in einer zeitung ist eine eigentumswohnung zum verkauf 
angeboten. wie kann man feststellen, wer tatsächlich 
eigentümer dieser wohnung ist?

16

Jedes Notariat verfügt
über eine Einrichtung zur 
Abfrage der im Grundbuch 
gespeicherten Daten 
und beurkundet 
Grundbuchsauszüge.

Das Grundbuch ist ein elektronisches Register, das bei den Bezirksgerichten geführt wird. 
In diesem Register ist der Eigentümer eines bestimmten Grundstückes, einer bestimmten 
Eigentumswohnung oder eines bestimmten Hauses eingetragen. Dies ist beim Kauf einer 
Immobilie wichtig, da somit festgestellt werden kann, wer der Verkäufer ist.

Zusätzlich erleichtert das Grundbuch für den jeweiligen Eigentümer der Immobilie die 
Aufnahme eines Kredites. Durch die Eintragung des Kredites als Pfandrecht wird jene 
Sicherstellung gegeben, die erforderlich ist, damit eine Bank den Kredit auch tatsächlich 
gewährt. Das Grundbuch ist öffentlich – ein Grundbuchsauszug ist auch bei jedem Notar 
erhältlich.

Aber auch besondere Eigenschaften einer Immobilie sind im Grundbuch ersichtlich.  
So zum Beispiel die Grundstücksflä-
che oder ob eine andere Person als der 
Eigentümer berechtigt ist, die Immobilie 
zu benutzen (Fruchtgenussrecht). Für 
den Fachmann sind die Informationen 
aus dem Grundbuch sehr aufschlussreich. 
Und besonders wichtig ist dabei, dass alle 
Eintragungen in diesem Register öffent-
lichen Glauben genießen – das bedeutet, 
dass sich jeder auf die Richtigkeit der Ein-
tragungen im Grundbuch verlassen kann.
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Grundbuchsgebühren

Unter Grundbuchsgebühren versteht man Gebühren, die bei Gericht 
anfallen, wenn eine Eintragung ins Grundbuch erfolgt. Dabei fällt für jede 
Eingabe ins Grundbuch derzeit eine Gebühr von 44 bzw. 62 Euro an. 

Neben der Eingabengebühr kann zusätzlich eine Eintragungsgebühr 
anfallen. Die Höhe dieser Eintragungsgebühr ist dabei vom Inhalt der Ein-
tragung abhängig. Wird ein Eigentumsrecht, z. B. bei einem Kaufvertrag, 
eingetragen, dann fällt eine Eintragungsgebühr in Höhe von 1,1 % des 
Kaufpreises an, bei einem Pfandrecht 1,2 % der Pfandsumme.

beim kauf einer immobilie fallen verschiedene neben-
gebühren an. welche kosten müssen entrichtet werden?

17

Eigentümer einer Immobilie wird man 
nicht mit Vertragsabschluss, sondern 
erst mit dem Eintrag ins Grundbuch.
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Grunderwerbsteuer

Grundsätzlich fällt bei jeder Übertragung von Immobilien die Grunderwerbsteuer 
als Übertragungssteuer einmalig an, unabhängig davon, ob es sich um einen Kauf 
oder eine Schenkung handelt.

Bei einem entgeltlichen Erwerb beträgt die Steuer 3,5 % vom Wert der Gegenleis-
tung (z. B. Kaufpreis). Bei einem unentgeltlichen Erwerb sowie bei jedem Erwerb 
durch nahe Angehörige und sonstige im Gesetz Begünstigte ist ein Stufentarif 
anzuwenden. 
Die Steuer beträgt
	 für die ersten € 250.000,– 0,5 %
	 für die nächsten € 150.000,– 2 %
	 und darüber hinaus 3,5 % des Grundstückswertes.

Der Grundstückswert ist entweder auf Basis des vom Finanzamt ermittelten 
Bodenwertes und des Gebäudewertes zu berechnen oder mittels eines geeigneten 
Immobilienpreisspiegels zu ermitteln. Es besteht die Möglichkeit, durch ein 
Sachverständigengutachten einen geringeren Wert nachzuweisen.

In den meisten Fällen der Liegenschaftsübertragung kann die Steuer vom 
Notar selbst berechnet und direkt an das Finanzamt abgeführt werden. 
Dies hat den Vorteil, dass die Eintragung im Grundbuch rascher erfolgen kann.

ein junges ehepaar will sich eine eigentumswohnung kaufen. 
fallen beim kauf zusätzliche steuern an?

18
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Hypothek

Unter Hypothek versteht man ein Pfandrecht, das im Grundbuch eingetragen ist. Es dient 
zur Absicherung eines Kredites oder Darlehens für den Geldgeber. Wenn das Geld nicht 
ordnungsgemäß zurückbezahlt wird, hat der Geldgeber die Möglichkeit, sein Pfandrecht 
geltend zu machen. Dies geschieht dadurch, dass der Geldgeber die Versteigerung der 
Immobilie beantragt. Aus dem Versteigerungserlös erhält er sein Geld wieder zurück.

Die Einverleibungsgebühr (Gerichtsgebühr) der Hypothek ins Grundbuch beträgt 1,2 % 
des Pfandrechtes. Vor einem Immobilienkauf ist es daher unumgänglich, durch Einsicht-
nahme in das Grundbuch abzuklären, ob auf dem jeweiligen Kaufobjekt eine Hypothek 
lastet, und diese gegebenenfalls löschen zu lassen.

ein ehepaar hat einen baugrund gekauft und die bezahlung 
der kaufsumme bei vertragsunterschrift bar geleistet. 
nachträglich stellt sich heraus, dass im grundbuch eine 
hypothekarische belastung des grundstückes für einen 
alten kredit des verkäufers gegeben ist. was bedeutet das 
und welche folgen sind damit verbunden?

achtung!

Wenn es um Grund und Boden, 
Häuser oder Wohnungen geht, kann 
man nicht vorsichtig genug sein.

Der Notar sorgt vom ersten Moment 
an für klare Verhältnisse, wenn es um 
Ihr Recht geht. Der Notar informiert 
sich im Grundbuch, er berät über die 
sichere Abwicklung durch eine Grund-
buchssperre, verwahrt den Kaufpreis 
treuhändig, überwacht die Erfüllung 
der Auszahlungsbedingungen und sorgt 
für genaueste Abrechnungen.
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Immobilienertragsteuer 
(ImmoESt)

Im Rahmen des 1. Stabilitätsgesetzes 2012 – besser bekannt als „Sparpaket“ – wurde per  
1. 4. 2012 die sogenannte Immobilienertragsteuer (ImmoESt) eingeführt. Seitdem unter-
liegen grundsätzlich alle Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken einem festen 
Sondersteuersatz. Dieser beträgt seit 1. 1. 2016 30 %. Bis zur Einführung der ImmoESt 
waren private Veräußerungen von Grundstücken nur innerhalb der Spekulationsfrist 
von 10 Jahren als Spekulationsgeschäfte steuerpflichtig.

Bemessungsgrundlage der ImmoESt ist der Veräußerungsgewinn – also die Differenz 
zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten. Bei der Ermittlung der Anschaf-
fungskosten ist Folgendes zu unterscheiden:

Bei Grundstücken des Altvermögens (angeschafft vor dem 1. April 2002) werden die 
Anschaffungskosten pauschal mit 86 % des Veräußerungserlöses angesetzt. Es werden 
daher nur 14 % des Veräußerungserlöses mit 30 % ImmoESt versteuert, was eine effek-
tive Steuerbelastung von 4,2 % ergibt.

Wurde ein Grundstück des Altvermögens jedoch nach dem 31. 12. 1987 erstmalig in 
Bauland umgewidmet, sind die Anschaffungskosten wiederum pauschal mit 40 % des 
Veräußerungserlöses anzusetzen. Der Steuersatz beträgt daher 30 % von 60 % des  
Erlöses – also eine effektive Steuerbelastung von 18 %.

Bei Grundstücken des Neuvermögens (angeschafft nach dem 1. April 2002), werden die 
tatsächlichen Anschaffungskosten herangezogen. Außerdem sieht das Gesetz Befreiungs-
bestimmungen, etwa für Gebäude, die selbst bewohnt bzw. selbst errichtet wurden, vor.

ein mann hat sich vor einiger zeit ein grundstück als wertanlage 
und späteren baugrund gekauft. inzwischen möchte der mann aber 
mit seiner lebensgefährtin an einem anderen platz haus bauen und 
daher das grundstück wieder verkaufen. was muss der mann bei der 
veräußerung beachten?

20
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Kaufanbot

Ein Kaufanbot ist die förmliche Erklärung, z. B. 
eine bestimmte Immobilie zu einem bestimmten 
Preis von einem bestimmten Verkäufer zu 
kaufen. Im Gegensatz zum Kaufvertrag ist das 
Kaufanbot eine einseitige Erklärung des Käufers, 
welche vom Verkäufer noch nicht angenommen 
wurde. Durch diese Erklärung bindet sich der 
Käufer für eine bestimmte Zeit, diese Immobilie 
zu diesen Bedingungen zu kaufen. Ein Kaufan-
bot eines Käufers ist für den Verkäufer dann von 
besonderer Bedeutung, wenn er mehrere Inter-
essenten für den Kauf einer Immobilie hat.

beim kauf einer immobilie wird vom verkäufer oft verlangt, 
dass der käufer ein schriftliches kaufanbot unterschreibt, 
noch ehe der endgültige kaufvertrag unterzeichnet wird. 
welche gründe hat das?

21

Mit einem 
Kaufanbot 
bindet sich 
der Käufer 
für eine be-
stimmte Zeit.
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Lebensgemeinschaft

Der Begriff „Lebensgemeinschaft“ hat sich eingebürgert, ist jedoch bis auf wenige 
Ausnahmen gesetzlich nicht geregelt. Insbesondere gibt es keine gesetzliche Definition, 
wann eine Lebensgemeinschaft vorliegt. Immer wieder gibt es Ansätze, dass die Le-
bensgemeinschaft rechtliche Wirkungen auslöst, so z. B. im Mietrechtsgesetz oder im 
Sozialversicherungsrecht. Im Erbrecht ist der Lebensgefährte seit 01.01.2017 zwar exis-
tent, jedoch sind seine Rechte beschränkt. Der Lebensgefährte hat unter bestimmten Vo-
raussetzungen zwar ein außerordentliches Erbrecht, dieses geht jedoch den gesetzlichen 
Erben (Nachkommen, Verwandte) im Rang nach. Will man seinem Lebensgefährten 
von Todes wegen etwas hinterlassen, ist ein Testament unbedingt notwendig. Immerhin 
kann der Lebensgefährte nunmehr die zum gemeinsamen Haushalt gehörenden Sachen 
und die Wohnung des Verstorbenen für ein Jahr nach dessen Tod weiterbenützen.

Bei einem gemeinsamen Haushalt 
können besondere Probleme ent-
stehen. Es kommt auch vor, dass 
eine Immobilie nur von einem 
Lebensgefährten erworben wird, 
aber Zahlungen zwischen beiden 
Lebensgefährten fließen. Hiefür 
sollte unbedingt geregelt werden, 
ob diese Zahlungen rückzuerstatten 
sind, wenn die Lebensgemeinschaft 
beendet wird.

nach zwanzig jahren lebensgemeinschaft stirbt der mann. 
das eingehen einer ehe war dem lebensgefährten genauso 
fremd wie der gedanke an ein testament. im verlassen-
schaftsverfahren erfährt die lebensgefährtin, dass 
nunmehr die geschwister des mannes die erben sind und sie 
leer ausgeht. wie hätte dies vermieden werden können?

22

Bei Lebensge-
meinschaften 
ist vieles 
gesetzlich nicht 
geregelt – 
wichtig ist 
daher, alles 
schriftlich zu 
dokumentieren.

achtung!

Seit 1. 1. 2017 besteht zwar ein 
außerordentliches Erbrecht  
des Lebensgefährten, dessen 
Umfang jedoch beschränkt ist. 
Ihr Notar berät Sie gerne.
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Patientenverfügung

Die Patientenverfügung ist die schriftliche Erklärung, dass in einer bestimmten  
Krankheitssituation bestimmte medizinische lebenserhaltende Maßnahmen nicht mehr 
durchgeführt werden. Dieses Schriftstück muss unter Beiziehung eines Arztes einerseits 
und eines Notars, Rechtsanwalts oder rechtskundigen Mitarbeiters der Patientenver-
tretung andererseits errichtet werden. Wenn alle diese Formvorschriften eingehalten 
werden, ist die Patientenverfügung acht Jahre lang verbindlich für den jeweiligen  
behandelnden Arzt.

eine 75-jährige frau leidet an lungenkrebs. sie möchte bei 
fortschreiten ihrer krankheit verhindern, dass durch 
ausnutzung aller medizinischen möglichkeiten ihr lebens-
ende hinausgezögert wird. wie kann dies geregelt werden?

23

Patientenverfügungen 
können von Notaren auf 
Wunsch ins Patienten-
verfügungsregister des
österreichischen Notariats 
eingetragen werden.
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Pflichtteilsregelung 
zu Lebzeiten

Die Lösung besteht darin, dass den Kindern bereits zu Lebzeiten ein Vermögenswert 
angeboten wird, der sich an den Pflichtteil der Kinder annähert. Dieser Vermögenswert 
kann Bargeld, Wertpapiere, eine Immobilie oder Sonstiges sein. Bei Erhalt der Zuwen-
dung würden diese Kinder jeweils einen Pflichtteilsverzicht erklären.

Für das Kind hat diese Regelung den Vorteil, dass bereits frühzeitig – in der Regel um 
viele Jahre früher als bei Ableben – Vermögen von den Eltern zugewendet wird. Gerade 
in der Jugend ist der Bedarf an finanzieller Unterstützung durch die Eltern besonders 
groß. Die Frage, wieviel zur Abgeltung des Pflichtteiles zugewendet werden soll, ist nicht 
immer einfach zu lösen und bedarf eines ausgleichenden Gespräches zwischen den 
Beteiligten. In gewisser Hinsicht ist es ein Glücksgeschäft sowohl für die Eltern als auch 
für das Kind und setzt auch ein gewisses Vertrauen untereinander voraus. Damit solche 
Verträge gültig sind, bedürfen diese eines Notariatsaktes oder eines gerichtlichen Proto-
kolles. Beim Notariatsakt ist es Aufgabe des Notars, alle Beteiligten über den Inhalt und 
die Rechtsfolgen des Vertrages genau zu belehren. Letztendlich bieten solche Verträge, 
wenn sie unterschrieben sind, jedoch einen Beitrag zum Erhalt des Familienfriedens. 
Die Eltern haben nach Abschluss des Pflichtteilsverzichtsvertrages mit ihren Kindern 
die Möglichkeit, über das restliche Vermögen per Testament aber auch zu Lebzeiten mit 
Schenkung frei zu verfügen.

viele eltern haben den wunsch, bereits zu lebzeiten das 
erbe mit ihren kindern zu regeln. welche lösung kann hier 
geboten werden?

24
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Privatstiftung

Durch das Privatstiftungsgesetz wurde die Möglichkeit geschaffen, eigennützige Stiftun-
gen, insbesondere Familienstiftungen, zu errichten, in denen der Stifter in erster Linie 
sich selbst, seine eigene Familie oder sonstige Personen, zu denen er ein Naheverhältnis 
hat, begünstigt. Das gewidmete Vermögen wird vom Stifter losgelöst und auf die Privat-
stiftung übertragen. Die Privatstiftung hat keine Eigentümer, Teilhaber oder Mitglieder 
– sie ist eine eigentümerlose Vermögensmasse, die vom rechtlichen Schicksal des Stifters 
und seiner Rechtsnachfolger losgelöst ist. Für den Stifter bedeutet das, dass er sein Ver-
mögen tatsächlich verschenkt und grundsätzlich keinen unmittelbaren Zugang mehr hat.

Der Wille des Stifters, wie das gestiftete Vermögen zu verwenden ist, wird in der  
Stiftungsurkunde festgehalten, wirkt über das Ableben des Stifters hinaus und wird  
vom Stiftungsvorstand in Vollziehung der Stiftungsurkunde erfüllt. Die Stiftung hat Be-
günstigte, deren Zuwendungen der Stifter in Art und Höhe festlegt. Der Stifter hat somit 
über seinen Tod hinaus Einfluss, wie sein erarbeitetes Vermögen verwendet wird und 
wer Nutznießer daraus ist. Die Aufteilung des Familienbesitzes aufgrund der geltenden 
Erbfolge und des Pflichtteilsrechts 
kann dadurch vorweggenommen 
werden. Die Begünstigten erhalten 
regelmäßige Zuwendungen oder 
Nutzungsrechte aus der Stiftung.

der unternehmer herr f. hat sein ganzes leben lang 
gearbeitet und möchte sein beachtliches vermögen nun 
für die zukunft und für seine familie absichern. den 
normalen weg der erbfolge möchte er nicht abwarten. 
welche alternative hat er?

25

Die Errichtung einer 
Privatstiftung kann 
auch zur Regelung 
der Unternehmens-
nachfolge dienen, 
falls sich z. B. die 
Kinder nicht für das 
Unternehmen eignen.
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Schenkung auf  
den Todesfall

Eine Schenkung auf den Todesfall ist ein schriftlicher Vertrag, welcher bereits zu 
Lebzeiten unterschrieben wird. Erfüllt wird diese Schenkung allerdings erst nach 
dem Tod des Schenkenden. Wenn zum Beispiel Eltern ihrem Sohn das Wochenendhaus 
auf den Todesfall schenken, bedeutet dies, dass die Eltern, solange sie leben, 
eingeschränkte Eigentümer des Wochenendhauses bleiben. Erst mit ihrem Ableben 
wird der Sohn uneingeschränkter Eigentümer dieses Wochenendhauses. Zur Gültigkeit 
dieses Vertrages ist ein Notariatsakt notwendig.

auswirkungen von schenkungen zu lebzeiten auf das pflichtteilsrecht

Um zu vermeiden, dass der Erblasser durch Schenkungen vor seinem Tod sein 
Vermögen und somit die Pflichtteile schmälert, ist die Berücksichtigung bestimmter 
Schenkungen vorgesehen. Die Berücksichtigung von Schenkungen erfolgt nur auf 
Verlangen von Pflichtteilsberechtigten. Dabei werden Schenkungen rechnerisch dem 
Nachlass hinzugerechnet und davon wird der Pflichtteil neu berechnet. Reicht der 
Nachlass zur Bezahlung des Pflichtteils nicht aus, kann der Pflichtteilsberechtigte vom 
Beschenkten die Differenz auf seinen Pflichtteilsanspruch verlangen.

ein junger mann ist in seinem beruf schon bald erfolgreich 
und möchte mit den frühen ersparnissen das wochenend-
haus seiner eltern großzügig umbauen. wie kann er 
gewissheit haben, dass er dieses wochenendhaus irgend-
wann auch sicher in sein eigentum übertragen erhält?

26

Schenkungen auf 
den Todesfall können 
sich auf das Pflicht-
teilsrecht auswirken.
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Testament

Ein Testament ist eine schriftliche Erklärung einer Person, an wen das zum Zeitpunkt 
ihres Todes vorhandene Vermögen zur Gänze oder nur teilweise übertragen werden soll. 
Diese Erklärung ist jederzeit widerruflich. Die Erben sind immer mit einer Quote (z. B. 
zur Gänze oder zu einem bestimmten Anteil) am Erbe beteiligt.

Ein Testament kann sowohl eigenhändig als auch fremdhändig errichtet werden. Um die 
strengen Formvorschriften zu erfüllen, muss das eigenhändige Testament mit seinem 
gesamten Text vom Testamentserrichter selbst von Hand geschrieben und unterzeichnet 
werden. Wird der Text des Testaments nicht vom Testamentserrichter selbst, sondern 
von jemand anderem oder z. B. per Computer geschrieben, so sind Zeugen notwendig. 
Es bedarf dreier Personen, die mit den Erben in keinem nahen Verwandtschaftsver-
hältnis stehen und die diese letztwillige Anordnung jeweils mit einem Zusatz, der auf 
ihre Eigenschaft als Zeugen hinweist, unterschreiben. Auch die Identität der Zeugen 
muss aus der Urkunde hervorgehen. Der Verfügende muss das Testament eigenhändig 
unterschreiben und mit einem eigenhändig geschriebenen Zusatz versehen, dass die 
Urkunde seinen letzten Willen enthält. Ein mündliches Testament ist nur in bestimmten 
Gefahrensituationen unter Beiziehung von zwei Zeugen gültig. Darüber hinaus hat ein 
solches mündliches Testament nur drei Monate Gültigkeit. Im Gegensatz zum Testament 
vermacht der Erblasser beim Vermächtnis (auch Legat genannt) eine bestimmte Sache 
(z. B. ein Sparbuch) mittels letztwilliger Verfügung.

eine ältere frau wurde jahrelang von einer freundin 
gepflegt und betreut. sie möchte ihr als dank dafür nach 
ihrem tod ein sparbuch mit einer beachtlichen summe 
hinterlassen. was muss die frau tun?
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Testamentszeuge

Testamentszeugen sind nur dann notwendig, wenn ein Testament nicht eigenhändig 
geschrieben wird. Unter eigenhändig versteht man das Schreiben mit der Hand, nicht 
das Tippen auf einem Computer oder einer Schreibmaschine. Bei nicht eigenhändigen 
Testamenten sind zu deren Gültigkeit drei Zeugen (ausgenommen Nottestament) not-
wendig, welche gleichzeitig anwesend sein müssen. Den Inhalt des Testamentes müssen 
die Zeugen nicht kennen.

Wichtig ist jedoch, dass die Zeu-
gen auf dem Testament selbst 
unterschreiben und dabei einen 
Hinweis auf ihre Zeugenschaft 
setzen. Testamentszeugen müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein 
und die Sprache desjenigen, der 
das Testament errichtet, verste-
hen. Zusätzlich ist es notwendig, 
dass sie mit den im Testament 
bedachten Personen in keinem 
Naheverhältnis stehen. Das 
heißt, sie dürfen insbesondere 
weder Gatte, Eltern, Kinder, Ge-
schwister noch in diesem Grad 
verschwägerte Personen, Lebens-
gefährte oder Vertreter sein.

eine gruppe von senioren diskutiert über ihren „letzten 
willen“. der großteil hat das testament bei einem notar 
errichtet. ein mann meint dazu nur, dass er seiner frau 
gesagt hat, wer sein vermögen bekommen soll. reicht das 
aus, damit der letzte wille gültig ist?
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achtung!

Die Unterschrift der Testamentszeugen 
muss am Ende des Testamentes erfolgen 
– und zwar unbedingt mit einem auf 
die Zeugeneigenschaft hinweisenden 
Zusatz, der auch eigenhändig beigefügt 
werden muss. Auch ein vor einem Notar 
errichtetes Testament ist ein fremd-
händiges Testament und braucht daher 
Testamentszeugen. Als Zeugen fungieren 
dann der Notar und dessen Kanzlei- 
angestellte. Die Identität der Zeugen 
muss aus der Urkunde hervorgehen.
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Todesfallaufnahme

Jedes Verlassenschaftsverfahren beginnt mit der Todesfallaufnahme. Dabei erhebt der 
Notar als Gerichtsabgeordneter alle näheren Umstände, die für das Verlassenschaftsver-
fahren notwendig sind. Zu diesem Zweck werden die nächsten Verwandten vom Notar 
zu einem Gespräch eingeladen. Bei diesem Gespräch werden insbesondere die genauen 
Daten der nächsten Verwandten festgestellt; es werden aber auch alle Urkunden über 
letztwillige Anordnungen aufgenommen. Nicht zuletzt wird auch das Vermögen des 
Verstorbenen festgestellt.

eine woche nachdem der mann gestorben ist, erhält die 
witwe das schreiben eines notars. in diesem schreiben wird 
die witwe ersucht, zur todesfallaufnahme in die kanzlei 
des notars zu kommen. worum geht es dabei?
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Zur Todesfallauf-
nahme werden 
Personen geladen, 
die über persön-
liche und ver-
mögensrechtliche 
Belange des 
Verstorbenen 
Bescheid wissen.
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Überschuldete Erbschaft

Der Erbe setzt in rechtlicher Hinsicht die Person des Erblassers fort, das heißt, er tritt in 
dessen vererbbare Rechte und Pflichten ein. Man wird aber nicht „automatisch“ Erbe. 
Das Gesetz verlangt eine förmliche Entscheidung des Erben im Rahmen des Verlassen-
schaftsverfahrens, ob er die Erbschaft überhaupt annehmen will oder nicht.

Die Aufklärung über die Rechtsfolgen dieser Erklärung ist besonders wichtig. Der 
Notar informiert den Erben, dass eine unbedingte Erbantrittserklärung nur dann in 
Frage kommt, wenn kein Zweifel darüber besteht, dass durch das vorhandene Verlas-
senschaftsvermögen auch alle Schulden und etwaige Vermächtnisanordnungen des 
Erblassers gedeckt sind. Wenn der Erbe nun diese unbedingte Erbantrittserklärung 
abgibt, haftet er für alle Verbindlichkeiten des Erblassers persönlich, also auch mit 
seinem gesamten eigenen Vermögen in unbeschränkter Höhe. Gibt der Erbe allerdings 
eine bedingte Erbantrittserklärung ab, so haftet er nur für Schulden in Höhe der über-
nommenen Aktiva. 
In diesem Fall wird 
die Verlassenschaft 
inventarisiert und ge-
schätzt. Alle Gläubiger 
werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche 
binnen einer Frist 
geltend zu machen.

Wird keine Erban-
trittserklärung 
abgegeben und reicht 
die Verlassenschaft 
nicht für alle 
Gläubiger aus, wird 
die Verlassenschaft 
nach insolvenzrecht-
lichen Grundsätzen 
verteilt und werden 
die Gläubiger quoten-
mäßig befriedigt.

ein junger mann verstirbt bei einem autounfall mit jenem 
auto, das er sich einen monat vorher auf kredit gekauft 
hat. im verlassenschaftsverfahren wird festgestellt, dass 
der junge mann hohe schulden hinterlässt. müssen die er-
ben die erbschaft annehmen?
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Uneheliches Kind

Unter unehelichen Kindern versteht man jene Kinder, die außerhalb einer Ehe geboren 
werden. Beim Erbrecht sind die unehelichen Kinder den ehelichen Kindern gleichge-
stellt. Es gibt jedoch die Möglichkeit, durch ein Testament die Ansprüche auch von 
unehelichen Kindern auf den halben Pflichtteil zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist, 
dass zu diesen unehelichen Kindern ein familiäres Naheverhältnis nie oder zumindes-

tens über einen längeren Zeitraum 
nicht bestanden hat und dieses nicht 
grundlos verweigert wurde. Am besten 
sollten die Ansprüche noch zu Lebzei-
ten geregelt werden (siehe Pflichtteils-
regelung zu Lebzeiten). Im Falle der 
unehelichen Tochter kann diese unter 
bestimmten Voraussetzungen ihren 
Erbteil nachträglich einfordern.

eine witwe erhält zwei jahre nach dem tod ihres mannes 
ungebetenen besuch von einer frau. diese dame stellt sich 
als die uneheliche tochter des verstorbenen mannes 
heraus, die nunmehr ihren erbteil fordert. welche rechte 
hat diese frau?
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Uneheliche Kinder sind 
erbrechtlich ehelichen 
Kindern gleichgestellt.
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Unternehmensvorsorge

Das Thema Unternehmensvorsorge wird von vielen Unternehmern immer noch unter-
schätzt. Laut einer aktuellen market-Untersuchung wissen 43 % der Unternehmer über 
55 Jahre nicht, wer ihren Betrieb später übernehmen soll. Eine erfolgreiche, geordnete 
Übergabe bzw. Weiterführung des Unternehmens will geplant sein – im Falle eines 
plötzlichen Ablebens genauso wie anlässlich der Pensionierung des Unternehmers.

vor einer übergabe sollten sich unternehmer folgende fragen stellen:
	 Ist das Unternehmen von meiner Arbeitskraft abhängig?
	 Wie übergebe ich ein Unternehmen am besten?
	 Wann setze ich einen möglichen Nachfolger zum Geschäftsführer ein?
	 Kann ich eine Beteiligung am Unternehmen behalten?
	 Wie sichere ich meine finanziellen Interessen nach der Übergabe ab?

	 Wie kann der Übernehmer finanziell  
	 bestehen?
	 Können Liegenschaften im Privatver- 

	 mögen behalten werden?
	 Wie können Familienmitglieder versorgt  

	 werden?
	 Wie viel Zeit brauche ich vor der Übergabe?

Bei Familienunternehmen ist die Regelung 
der Nachfolge noch heikler, da sich hier 
zusätzlich Fragen zum Erb- und Pflicht-
teilsrecht stellen. Mangelhafte Planung 
gefährdet in diesem Fall nicht nur die 
Zukunft des Unternehmens, sondern auch 
den Familienfrieden.

das unternehmen von herrn m. konnte in den letzten 
jahren enorme erfolge erzielen. nun möchte herr m. 
sichergehen, dass das auch nach seiner pensionierung 
so bleibt. wie kann er die weichen für die zukunft stellen?
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Der Notar bietet ein umfangreiches 
Dienstleistungspaket, um für 
Unternehmer maßgeschneiderte 
Lösungen zum Thema Unter-
nehmensvorsorge zu finden.
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Unterschriftsbeglaubigung

Bei Angelegenheiten von großer Bedeutung hat der Gesetzgeber Formvorschriften  
vorgesehen. Damit soll verhindert werden, dass die Unterschriften auf einem Vertrag  
gefälscht werden. Diese Formvorschrift besagt nun, dass derjenige, der unterschreibt, 
seine Identität vor dem Notar mit einem Lichtbildausweis nachweisen muss. Weiters  
haben die Parteien dem Notar gegenüber zu erklären, dass sie den Inhalt der Urkunde 
kennen und diese frei von Zwang unterfertigen. Beim Kauf z. B. einer Eigentums- 
wohnung gibt diese Formvorschrift dem 
Verkäufer und dem Käufer Sicherheit darüber, 
dass die vom Notar beglaubigten Unterschrif-
ten von den Vertragsparteien herrühren.

wenn man ein auto verkauft, muss man sich in der regel 
gegenüber dem käufer nicht ausweisen. man könnte sich 
daher theoretisch auch für jemand anderen ausgeben. 
wie ist das, wenn man eine immobilie verkauft?
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Beglaubigungen 
haben besondere 
Beweiskraft 
und dienen der 
Rechtssicherheit 
und dem Konsu-
mentenschutz.
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Vermächtnis (Legat)

Unter Vermächtnis (früher Legat) versteht man die Verfügung von Todes wegen  
über eine Sache oder ein Recht – also nicht über das ganze oder eine Quote des zu  
vererbenden Vermögens. Der Gegenstand kann alles sein, von persönlichen Andenken 
über Mobiliar, Sparbücher, Wertpapiere und Fahrzeuge bis hin zu Immobilien. Das  
österreichische Erbrecht geht jedoch von der letztwilligen Einsetzung einer oder  
mehrerer Personen (Erben) aus, die in die Gesamtvermögensposition des Verstorbenen 
nachrücken; ansonsten tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Diese Erben müssen dann  
allfällige verfügte Vermächtnisse erfüllen. Die bloße Verfügung von Vermächtnissen 
ohne Erbeinsetzung – wie es in privaten Testamenten oft vorkommt – schafft eher  
Unklarheiten, die zum Streit zwischen Erben und Begünstigten führen können.

Ob Vermächtnisse sofort nach dem Tod fällig werden, oder erst ein Jahr danach, ist im 
Gesetz genau geregelt. So ist bestimmt, dass Vermächtnisse im Zweifel sogleich mit dem 
Tod des Vermächtnisgebers zu erfüllen sind. Geldvermächtnisse und Vermächtnisse von 
Sachen, die sich nicht in der Verlassenschaft befinden, können erst nach Ablauf eines  
Jahres nach dem Tod des Vermächtnisgebers geltend gemacht werden. Sollten diese bereits 
früher ausbezahlt werden, müsste dies in der letztwilligen Verfügung festgesetzt sein.

ein witwer lebt allein mit seinem hund und sehr zurückge-
zogen. für den fall seines ablebens möchte er dem tierheim 
einen geldbetrag zukommen lassen, damit sich dieses um 
seinen hund kümmert. wie kann dies geregelt werden?
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Vorkaufsrecht

Im Bereich von Immobilien wird oft einer Person ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Vor-
kaufsrecht bedeutet, im Falle eines Verkaufes die Möglichkeit zu haben, zu denselben 
Bedingungen zu kaufen, die eine andere Person anbietet.

in der praxis läuft dies folgendermaßen ab:
Eine Liegenschaft ist mit einem Vorkaufsrecht belastet – der Vorkaufsberechtigte ist in 
Wartestellung. Nun möchte der Eigentümer seine Liegenschaft verkaufen und sucht nach 
Interessenten. Ein anderer als der Vorkaufsberechtigte ist bereit, für diese Liegenschaft 
einen bestimmten Geldbetrag zu bezahlen, und schließt darüber mit dem Eigentümer 
einen Kaufvertrag ab. Mit diesem Kaufvertrag wird nunmehr der Vorkaufsberechtigte 
konfrontiert. Dieser hat zur Einlösung seines Rechtes die Möglichkeit, binnen einer Frist 
von 30 Tagen zu erklären, ob er genau zu denselben Bedingungen wie das vorliegende 
Anbot die Immobilie kaufen möchte, da ansonsten sein Vorkaufsrecht erlöschen würde.

Die Einräumung eines Vorkaufsrechtes erfolgt durch eine schriftliche Vereinbarung 
und hat als Hintergrund oft die Situation, dass zwei oder mehrere Personen gemeinsam 
Eigentümer von ein und derselben Liegenschaft sind. Damit nicht ein Miteigentümer 
seinen Anteil ohne Wissen der anderen Miteigentümer verkauft, wird zur Absicherung 
wechselseitig ein Vorkaufsrecht zwischen den Miteigentümern eingeräumt. Bei Lie-
genschaften ist eine grundbücherliche Eintragung möglich und bietet damit auch eine 
gewisse Schutzwirkung vor einem heimlichen Weiterverkauf. Das Vorkaufsrecht ist auf 
Seiten des Berechtigten nicht übertragbar und „klebt“ daher immer an dieser Person. Bei 
Ableben des Vorkaufsberechtigten erlischt dieses Recht.

ein junges paar hat großes interesse an einem grund-
stück, möchte aber zuerst noch etwas mehr eigenkapital 
ansparen. gibt es eine möglichkeit, um zu verhindern, dass 
ihm jemand mit dem kauf zuvorkommt?
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Häufig wird für den 
Fall der Trennung 
auch ein gegen-
seitiges Vorkaufsrecht 
zwischen Lebens-
gefährten vereinbart.
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Vorsorgevollmacht

Seit 1. Juli 2007 gibt es die im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch geregelte Vorsor-
gevollmacht. Mit dieser Vollmacht hat jeder die Möglichkeit, bereits im Vorhinein eine 
Vertrauensperson zu bestimmen, die ihn in bestimmten Angelegenheiten vertritt, wenn 
er die Entscheidungsfähigkeit und somit die Handlungs- und Geschäftsfähigkeit verliert. 
Damit soll einer allfälligen späteren gerichtlichen Erwachsenenvertretung vorgebeugt 
werden. In der Praxis ist die Vorsorgevollmacht bereits relativ beliebt. In der Regel wer-
den nahe Familienangehörige, zum Beispiel Kinder, mit dieser Vollmacht ausgestattet. 
Die Abfassung einer Vorsorgevollmacht unterliegt bestimmten Formerfordernissen. 
Die Anwendungsbereiche der Vorsorgevollmacht betreffen einerseits die Vertretung 
in allen Vermögensangelegenheiten (insbesondere bei Bankgeschäften, aber auch bei 
der Immobilienverwaltung), andererseits die Vertretung im Spital gegenüber Ärzten, 
insbesondere bei Behandlungen und Operationen, aber auch bei der Unterbringung in 
einem Pflegeheim und nicht zuletzt im Alltag bei Behörden, Gerichten und dergleichen. 
Zum Nachweis der Gültigkeit der Vorsorgevollmacht wird diese im Zentralen Vertre-
tungsverzeichnis der Österreichischen Notariatskammer registriert, wobei ein allfälliger 
Widerruf dieser Vollmacht hier ebenfalls registriert wird.

eine ältere dame erfährt, dass sie die alzheimer-krankheit 
hat. sie ist sehr besorgt darüber, dass sie vielleicht bald 
keine entscheidungen mehr treffen kann. welche möglich-
keiten hat die dame, dass im falle einer verschlechterung 
des zustandes in ihrem sinne gehandelt wird?
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Weichende Kinder

Unter weichenden Kindern wurden früher bei bäuerlichen Übergabsverträgen jene  
Kinder der Bauernfamilie verstanden, die den Hof nicht erhielten. Sie hatten jenem 
Kind zu „weichen“, das den Hof übernahm.

Dieser Begriff des weichenden Kindes ist aber auch heute noch bei der Übergabe von 
Liegenschaftsvermögen innerhalb der Familie zu Lebzeiten aller Beteiligten anzutreffen. 
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass Eltern den von ihnen erworbenen Liegenschafts-
besitz auch für die nächste Generation erhalten wollen. Um diesen Erhalt zu sichern, 
versuchen sie, anlässlich der Übergabe des Liegenschaftsbesitzes bereits zu ihren Lebzei-
ten einen Ausgleich zwischen allen Kindern zu schaffen.

Der Ausgleich sieht dabei so aus, dass jene Kinder, die keinen Liegenschaftsbesitz 
erhalten, durch andere Vermögenswerte abgefunden werden. Wichtig ist dabei, dass die 
weichenden Kinder nicht nur mit dem vereinbarten Vermögen einverstanden sind, son-
dern auch gleichzeitig vor dem Notar eine Erklärung abgeben, dass sie in ihren Pflicht-
teilsansprüchen gegenüber ihren Eltern abgefunden wurden. Damit wird jenes Kind, 
das die Immobilie erhalten hat, dagegen abgesichert, später noch an seine weichenden 
Geschwister eine weitere Zahlung leisten zu müssen.

eine frau soll das elternhaus übernehmen. sie hat jedoch 
bedenken, weil sie ihre geschwister nicht „auszahlen“ 
kann. welche lösung gibt es dafür?
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auszahlungs-regelung

Die Höhe des Auszahlungs-
betrages und die Zahlungs-
modalität an ein weichendes 
Kind ist grundsätzlich zwi-
schen den Vertragsparteien 
frei zu vereinbaren. Dem 
weichenden Kind steht es 
auch frei, auf einen Auszah-
lungsbetrag zu verzichten.
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Wohnungs- 
eigentumsvertrag

Mit einem Wohnungseigentumsvertrag wird erstmalig an den Wohnungen eines Hauses 
ein rechtliches Nutzungs- und Verfügungsrecht begründet. Diesem Wohnungseigentums-
vertrag liegt dabei ein schriftliches Gutachten zugrunde. In diesem Gutachten werden 
die einzelnen Eigentumswohnungen dieses Hauses genau beschrieben und die einzelnen 
Bestandteile genau angeführt. Neben den Bestandteilen der einzelnen Wohnungen 
werden in diesem Gutachten auch jene Räume und Flächen angeführt, die nicht zu einer 
einzelnen Wohnungseigentumseinheit gehören, sondern dem Nutzen aller Eigentümer 
der Eigentumswohnungen des konkreten Hauses dienen.

Im Gegensatz zu sonstigen Liegenschaften 
können pro Eigentumswohnung maximal 
zwei Personen gemeinsam Eigentümer 
sein. Zur Eintragung im Grundbuch  
bedarf es der Beglaubigung der Unter-
schriften der Vertragsparteien.

eine wohnungsgesellschaft errichtet am ortsrand mehre-
re gebäude, bestehend aus einzelnen eigentumswohnungen. 
diese eigentumswohnungen werden den interessenten zum 
kauf angeboten. welche regelung kommt dabei zum tragen?
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Das Wohnungseigentum 
wird durch die Eintragung 
ins Grundbuch wirksam.
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Wohnungsgebrauchsrecht

Die übliche Frage des Übergebers eines Hauses oder einer Wohnung lautet:
„Soll ich für mich und meine Ehegattin ein Wohnungsgebrauchs- oder Fruchtgenuss-
recht vorbehalten?“

Die Beantwortung dieser Frage hängt von den Lebensumständen der Beteiligten ab. Sofern 
das betreffende Objekt weiterhin der Wohnungsversorgung des Übergebers und dessen 
Ehegattin dienen soll, wird in erster Linie ein Wohnungsgebrauchsrecht zu vereinbaren 
sein. Den Eltern als Übergebern bleibt das Recht erhalten, im Haus oder in der übergebe-
nen Wohnung weiterhin zu verbleiben. Um Streitigkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich 
jedenfalls, genau festzuhalten, auf welche Räumlichkeiten sich das Wohnungsgebrauchs-
recht bezieht und ob die Mitbenutzung von Freiflächen, Dachboden oder Keller erlaubt 
ist. Außerdem wird festgehalten, wer die 
Betriebs- und Erhaltungskosten übernimmt. 
Das Wohnungsgebrauchsrecht kann im 
Grundbuch eingetragen werden und entfaltet 
dann sogenannte dingliche Wirkung. Dies 
bedeutet, dass selbst für den Fall, dass die 
Liegenschaft verkauft wird, das Wohnungs-
gebrauchsrecht weiter bestehen bleibt. Das 
Wohnungsgebrauchsrecht ist ein persön-
licher Anspruch, der nicht übertragbar ist. 
Das bedeutet, dass nur der Berechtigte selbst 
bzw. mit in seinem Familienverband lebende 
Personen die Wohnung nutzen dürfen.

ältere personen übergeben gerne ihre eigentumswohnung 
an ihre kinder. welche regelung kann getroffen werden, 
damit sie sicher sein können, dass sie in dieser wohnung 
weiter wohnen dürfen?
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achtung!

Mit dem Wohnungsge-
brauchsrecht ist man nicht 
zur Vermietung berechtigt. 
Ist dies beabsichtigt, wäre die 
Vereinbarung eines Frucht-
genussrechtes erforderlich.
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Zentrales  
Testamentsregister

Ein Testamentsregister ist ein Verzeichnis, in dem registriert ist, wer wann und wo eine 
letztwillige Anordnung errichtet hat. In dem von der Österreichischen Notariatskammer 
geführten Österreichischen Zentralen Testamentsregister ist ersichtlich, wo sich das Ori-
ginal des Testaments befindet, das heißt, wo es hinterlegt ist. Der Inhalt des Testamentes 
selbst ist aus dem Register nicht ersichtlich. Auskunft an Dritte, wer in diesem Testa-
mentsregister eingetragen ist, wird nur dann erteilt, wenn diejenige Person verstorben 
ist. Darüber hinaus wird die Auskunft nur 
jenem Notar erteilt, der mit der Verlassen-
schaftsabhandlung betraut ist. Absolute 
Vertraulichkeit ist damit gesichert.

ein mann errichtet bei einem notar ein testament. in der 
pension übersiedelt er in ein anderes bundesland, wo er 
einige jahre nach der übersiedlung stirbt. wie erfahren die 
erben von seinem testament?
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Das Zentrale Testamentsre-
gister stellt sicher, dass der 
letzte Wille gefunden wird.
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Ihre Notare in Oberösterreich
Im Sprengel des Landesgerichtes Linz
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		  www.notar-pogacar.at

Leonding

Dr. Gernot Eicher 	 Mayrhansenstraße 17, 4060 Leonding
		  T 0732/67 32 00, F 0732/67 32 00-20
		  gernot.eicher@notar.at
		  www.notar-eicher.at

Mag. Gebhard Huber 	 Spillheide 5, 4060 Leonding
(Mediator)	 T 0732/908802, F 0732/908802-50
		  office@notariat-huber.at
		  www.notariat-huber.at

Linz

Dr. Hermann Barth 	 Untere Donaulände 21-25, 4020 Linz
		  T 0732/99 50 55, F 0732/73 60 13
		  office@notariat-barth.at
		  www.notariat-barth.at

Dr. Gernot Fellner 	 Rainerstraße 20, 4020 Linz
		  T 0732/60 09 80, F 0732/60 09 80-12
		  office@notar-fellner.at
		  www.notar-fellner.at

 
Dr. Roland Gintenreiter 	 Kaisergasse 14a, 4020 Linz
		  T 0732/79 78 77, F 0732/79 78 77-77
		  office@notariat-linz.com
		  www.notariat-linz.com

Dr. Wolfgang Lenz 	 Hauptplatz 21, 4020 Linz
(Mediator)	 T 0732/77 37 77, F 0732/77 37 77-76
		  office@notarlenz.at
		  www.notarlenz.at

Dr. Christian Muckenhuber 	 Ferihumerstraße 4, 4040 Linz
		  T 0732/73 20 67, F 0732/73 78 62
		  office@notar-muckenhuber.at
		  www.notar-linz.at

Dr. Christian Radetic Bakk. phil.	 Promenade 1, 4020 Linz
		  T 0732/773600, F 0732/7736004
		  office@linz-notar.at
		  www.linz-notar.at
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Dr. Wolfgang Schuster 	 Hauptplatz 13, 4020 Linz
		  T 0732/90 80 88, F 0732/90 80 88-939
		  office@notar-schuster.at
		  www.notar-schuster.at

Dr. Helmut Steinbinder 	 Johann-Konrad-Vogel-Straße 11, 4020 Linz
		  T 0732/77 51 75, F 0732/77 51 75-45
		  notar@steinbinder.at
		  www.steinbinder.at

Dr. Gottfried Stieber 	 Spittelwiese 8, 4020 Linz
		  T 0732/77 77 02, F 0732/77 77 02-20
		  kanzlei@notarstieber.at
		  www.notarstieber.at

Dr. Birgit Wittmann 	 Landstraße 3, 4020 Linz
		  T 0732/25 70 25, F 0732/25 70 25-76
		  office@dienotare.com
		  www.dienotare.com

Dr. Ernst Wittmann 	 Landstraße 3, 4020 Linz
		  T 0732/25 70 25, F 0732/25 70 25-76
		  office@dienotare.com
		  www.dienotare.com

Mauthausen

Mag. Wolfram Berger 	 Promenade 10, 4310 Mauthausen
		  T 07238/2216, F 07238/3811
		  notare@notariat-mauthausen.at

Mag. Christian Plasser 	 Promenade 10, 4310 Mauthausen
(Mediator)	 T 07238/2216, F 07238/3811
		  notare@notariat-mauthausen.at

Neufelden

Dr. Herbert Kiesenhofer 	 Markt 18, 4120 Neufelden
		  T 07282/5731, F 07282/5731-20
		  kiesenhofer@notariat-neufelden.at
		  www.notariat-neufelden.at

Ottensheim

Mag. Franz Kobler 	 Marktplatz 5, 4100 Ottensheim
		  T 07234/82219, F 07234/82219-10
		  kobler@notariat-ottensheim.at
		  www.notariat-ottensheim.at

Mag. Rainer Franz Waldhör	 Marktplatz 5, 4100 Ottensheim
		  T 07234/82219, F 07234/82 219-10
		  rainer.waldhoer@notar.at
		  www.notariat-ottensheim.at
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Perg

Dr. Herbert Gradl 	 Hauptplatz 8, 4320 Perg
		  T 07262/523 08, F 07262/523 08-8
		  kanzlei@notar-gradl.at
		  www.notar-gradl.at

Pregarten

Dr. Christa Müller-Lindorfer 	 Bahnhofstraße 39, 4230 Pregarten
		  T 07236/2219, F 07236/7065
		  office@notarin.co.at

Rohrbach-Berg

Dr. Paul Neundlinger	 Stifterstraße 12, 4150 Rohrbach-Berg
		  T 07289/4352, F 07289/4352-21
		  kanzlei@notariat-rohrbach.at
		  www.notariat-rohrbach.at

Traun

Mag. Gabriele Hathaler 	 Linzer Straße 12, 4050 Traun
		  T 07229/720 78, F 07229/720 78-20
		  office@notarintraun.com
		  www.notarintraun.com

Dr. Christian Langbauer 	 Linzer Straße 12, 4050 Traun
		  T 07229/51 795, F 07229/63 350
		  notariat.langbauer@netway.at

Unterweißenbach

Mag. Johann Hurnaus LL.M.	 Markt 7, 4273 Unterweißenbach
		  T 07956/7214, F 07956/7214-4
		  kanzlei@notar-hurnaus.at
		  www.notar-uwb.at

Im Sprengel des Landesgerichtes Ried im Innkreis

Braunau/Inn

Dr. Hermann Gittmaier 	 Stadtplatz 27, 1. Stock, 5280 Braunau am Inn
		  T 07722/20700, F 07722/20700-20
		  kanzlei@notariat-braunau.at
		  www.notariat-braunau.at
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Mag. Gerd Krausgruber 	 Stadtplatz 56, 5280 Braunau am Inn
		  T 07722/20400, F 07722/20400-15
		  kanzlei@notar-krausgruber.at
		  www.notar-krausgruber.at

Engelhartszell

Mag. Hubert Breitwieser 	 Stiftstraße 72, 4090 Engelhartszell
		  T 07717/8017, F 07717/8017-28 
		  breitwieser@notar.at

Mattighofen

Mag. Alfred Huemer 	 Stadtplatz 19, 5230 Mattighofen
		  T 07742/2237-0, F 07742/2237-22
		  alfred.huemer@notar-mattighofen.at
		  www.notar-mattighofen.at

Dr. Claus Lumerding 	 Stadtplatz 19, 5230 Mattighofen
		  T 07742/2237-0, F 07742/2237-22
		  claus.lumerding@notar-mattighofen.at
		  www.notar-mattighofen.at

Mauerkirchen

Mag. Elmar Obermayr 	 Obermarkt 15, 5270 Mauerkirchen
(Mediator)	 T 07724/2268-0, F 07724/2268-15
		  office@notar-obermayr.at
		  www.notar-obermayr.at

Obernberg/Inn

Mag. Bertold Hauser 	 Marktplatz 10, 4982 Obernberg am Inn
		  T 07758/4002-0, F 07758/4002-19
		  office@notar-obernberg.at
		  www.notar-obernberg.at

Raab

Mag. Günther Schauer 	 Marktstraße 7, 4760 Raab
		  T 07762/2603, 2214, F 07762/2603-15
		  office@notar-schauer.at
		  www.notar-schauer.at

Ried/Innkreis

Dr. Reinhold Karl 	 Hauptplatz 10, 4910 Ried im Innkreis
		  T 07752/82 650, 82 652, F 07752/80 628
		  notariat@notarkarl.at
		  www.notarkarl.at
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Dr. Ernst Pernegger 	 Hauptplatz 10, 4910 Ried im Innkreis
		  T 07752/82 650, 82 652, F 07752/80 628
		  notariat@pernegger.at
		  www.notarkarl.at

Dr. Hans Peter Raab	 Stelzhamer Platz 2, 4910 Ried im Innkreis
		  T 07752/82 644, F 07752/80 098
		  office@notar-raab.at
		  www.notar-raab.at

Schärding

Mag. Bernhard Eder 	 Oberer Stadtplatz 45, 4780 Schärding
		  T 07712/2365, F 07712/2365-10
		  office@notariat-schaerding.at
		  www.notariat-schaerding.at

Dr. Gregor Heitzinger 	 Oberer Stadtplatz 45, 4780 Schärding
		  T 07712/2365, F 07712/2365-10
		  office@notariat-schaerding.at
		  www.notariat-schaerding.at

St. Pantaleon

Dr. Robert Austaller 	 Wildshut Nr. 16, 5120 St. Pantaleon
MBA, MBL, MSc.	 T 06277/6212, F 06277/6212-22
(Mediator)	 robert.austaller@notar.at

Im Sprengel des Landesgerichtes Steyr

Enns

Dr. Bernd Alber 	 Schlossgasse 4, 4470 Enns
		  T 07223/82 357, F 07223/82 357-20
		  kanzlei@notar-alber.at
		  www.notar-alber.at

Grünburg

Dr. Gerald Gebeshuber 	 Hauptstraße 15, 4594 Grünburg
		  T 07257/7208, F 07257/7208-15
		  office@notar-gebeshuber.at
		  www.notar-gebeshuber.at

Kirchdorf/Krems

Mag. Franz Reitner 	 Samhaberweg 4, 4560 Kirchdorf/Krems
		  T 07582/60756, F 07582/60756-75
		  franz.reitner@notar.at
		  www.notar-reitner.at
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Kremsmünster

Dr. Erich Obernberger 	 Marktplatz 14, 4550 Kremsmünster
		  T 07583/5204-0, F 07583/5204-4
		  kanzlei@notar-obernberger.at
		  www.notar-obernberger.at

Neuhofen/Krems

Dr. Josef Mursch-Edlmayr 	 Kremstalstraße 4, 4501 Neuhofen/Krems
(Mediator)	 T 07227/4292-0, F 07227/4292-42
		  notar@mursch-edlmayr.at
		  www.mursch-edlmayr.at

St. Florian

Dr. Robert Fasoli 	 Leopold Kotzmann Str. 1, 4490 St. Florian
		  T 07224/4243, F 07224/4243-44
		  fasoli@notar-stflorian.at
		  www.notar-stflorian.at

Steyr

Dr. Romy Hingsammer 	 Stelzhamerstraße 11, 4400 Steyr
		  T 07252/44098, F 07252/44098-4
		  office@notar-hingsammer.at
		  www.notar-hingsammer.at

Dr. Wolfgang Kaliba 	 Stadtplatz 20, 4400 Steyr
		  T 07252/52033-0, F 07252/46557
		  office@notar-kaliba.at
		  www.notar-kaliba.at

Dr. Franz Peterseil 	 Tomitzstraße 1, 4400 Steyr
		  T 07252/53 364, F 07252/53 364-65
		  office@notar-peterseil.at
		  www.notar-peterseil.at

Dr. Ulrich Weichselbaumer 	 F.D.Roosevelt-Straße 12, 4400 Steyr
		  T 07252/745 45, F 07252/745 45-4
		  notar@weichselbaumer.at
		  www.weichselbaumer.at

Weyer

Mag. Jürgen Steinhauser 	 Marktplatz 5, 3335 Weyer
		  T 07355/6235, F 07355/6235-12
		  office@notar-steinhauser.at
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Im Sprengel des Landesgerichtes Wels

Attnang-Puchheim

Dr. Reinhard Pöltner 	 Europaplatz 1, 4800 Attnang-Puchheim
		  T 07674/64 200, F 07674/64 200-33
		  office@notar-poeltner.at
		  www.notar-attnang.at

Bad Ischl

Dr. Gabriele Goja 	 Pfarrgasse 5/II, 4820 Bad Ischl
		  T 06132/23 487-0, F 06132/23 487-87
		  office.goja@notar-goja.at

Mag. Harald Kainz 	 Sparkassenplatz 2, 4820 Bad Ischl
		  T 06132/22 770, F 06132/22 770-20
		  dialog@notarkainz.at
		  www.notarkainz.at

Eferding

Dr. Walter Dobler 	 Bäckergasse 2, 4070 Eferding
		  T 07272/2271-0, F 07272/2271-20
		  office@notariat-eferding.at
		  www.notariat-eferding.at

MMag. Dr. Rudolf Keppelmüller	 Stadtplatz 18, 4070 Eferding
		  T 07272/75294
		  kanzlei@ihr-notar.at
		  www.ihr-notar.at

Frankenmarkt

Dr. Wolfgang Scheuba 	 Hauptstraße 126, 4890 Frankenmarkt
		  T 07684/6302, F 07684/6302-40
		  office@notariat-frankenmarkt.at
		  www.notariat-frankenmarkt.at

Windischgarsten

Mag. Johann Herzog MBL	 Gerichtsgasse 1, 4580 Windischgarsten
		  T 07562/5282, F 07562/5282-16
		  office@notar-herzog.at
		  www.notar-herzog.at
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Gmunden

Mag. Gerald Enzmann 	 Marktplatz 6, 4810 Gmunden
		  T 07612/74830, F 07612/74830-24
		  office@notare-gmunden.at
		  www.notare-gmunden.at

Dr. Richard Loidl LL.M.	 Marktplatz 6, 4810 Gmunden
		  T 07612/74 830, F 07612/74 830-24
		  office@notare-gmunden.at
		  www.notare-gmunden.at

Dr. Gerhard Weinberger 	 Mühlwangstraße 8, 4810 Gmunden
		  T 07612/63 051, F 07612/63 051-55
		  kanzlei@notar-weinberger.at
		  www.notar-weinberger.at

Grieskirchen

Dr. Horst Aichinger 	 Roßmarkt 22, 4710 Grieskirchen
		  T 07248/62 666, F 07248/62 666-18
		  office@notar-grieskirchen.at
		  www.notar-grieskirchen.at

Dr. Wiltrud Maria Frei	 Roßmarkt 21, 4710 Grieskirchen
		  T 07248/66466, F 07248/66466-4
		  kanzlei@notariat-frei.at
		  www.notariat-frei.at

Haag am Hausruck

Mag. Kurt Leidenmühler 	 Aubach 20, 4680 Haag am Hausruck
		  T 07732/3931-0, F 07732/3931-15
		  kurt.leidenmuehler@notariat-haag.at
		  www.notariat-haag.at

Lambach

Mag. Gernot Rössler 	 Marktplatz 10, 4650 Lambach
		  T 07245/31 031-0, F 07245/31 031-3
		  gernot.roessler@notar.at
		  www.notariat-roessler.at

Marchtrenk

Dr. Friedrich Fellinger 	 Linzer Straße 44/2, 4614 Marchtrenk
		  T 07243/54 880, F 07243/54 880-17
		  kanzlei@notarfellinger.at
		  www.notarfellinger.at
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Mondsee

Mag. Thomas Steinhuber 	 M. Guggenbichler-Str. 2, 5310 Mondsee
		  T 06232/2213, F 06232/2213-14
		  office@notar-steinhuber.at
		  www.notar-steinhuber.at

Peuerbach

Dr. Edgar Schoeller 	 Hauptstraße 23, 4722 Peuerbach
		  T 07276/2323-0, F 07276/2323-15
		  kanzlei@notar-schoeller.at

Schwanenstadt

Dr. Thomas Zellinger 	 Sparkassenplatz 2, 4690 Schwanenstadt
		  T 07673/3664, F 07673/3664-10
		  zellinger@notar.at
		  www.zellinger-notar.stadtausstellung.at

Vöcklabruck

Mag. Lukas Binder 	 Stadtplatz 31-33/10, 4840 Vöcklabruck
		  T 07672/20 975, F 07672/20 975-10
		  office@notarbinder.at
		  www.notarbinder.at

Dr. Wolfgang Gebetsberger 	 Stadtplatz 18-20, 4840 Vöcklabruck
		  T 07672/22 555, F 07672/22 555-33
		  office@notar-gebetsberger.at
		  www.notar-gebetsberger.at

Dr. Günter Heidecker 	 Stadtplatz 32, 4840 Vöcklabruck
		  T 07672/26 801-0, F 07672/26 801-32
		  office@notar-heidecker.at
		

Vöcklamarkt

Dr. Werner Schimon 	 Hauptstraße 1, 4870 Vöcklamarkt
		  T 07682/69 699, F 07682/69 699-14
		  office@notar-vm.at
		  www.notar-vm.at

Vorchdorf

Mag. Thomas Wilthoner 	 Bahnhofstraße 21, 4655 Vorchdorf
		  T 07614/20 050, F 07614/20 050-22
		  kanzlei@notar-wilthoner.at
		  www.notar-wilthoner.at
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Waizenkirchen

Dr. Gabriele Petric	 Marktplatz 3, 4730 Waizenkirchen
		  T 07277/2263, F 07277/2263-13
		  notariat.wzk@aon.at
		  www.notariat-wzk.at

Wels

Dr. Gerold Lang 	 Maria Theresia-Straße 11, 4600 Wels
		  T 07242/291550, F 07242/291550-20
		  notariat@notar-lang.at
		  www.notar-lang.at

Dr. Gerhard Nothegger 	 Dr. Salzmann-Straße 5, 4600 Wels
(Mediator)	 T 07242/47 068, F 07242/47 068-99
		  gerhard.nothegger@notar.at
		  www.notar-nothegger.at

Dr. Peter Seelig 	 Maria Theresia-Straße 53, 4600 Wels
		  T 07242/20 79 80, F 07242/20 79 80-15
		  notar@seelig.at
		  www.seelig.at

Mag. Markus Seidl 	 Kaiser-Josef-Platz 32, 4600 Wels
(Mediator)	 T 07242/45 050, F 07242/45 050-5
		  office@notar-wels.at
		  www.notar-wels.at
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Ihr Notar ist für Sie da.
85 Mal in Oberösterreich.
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